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Allgemeine Verkaufsbedingungen der AVR Energie GmbH 

 
 
 
A. Allgemeine Verkaufsbedingungen  
1. Vertragsschluss 
1.1 Diese Verkaufsbedingungen haben Gültigkeit für den 
Verkauf von Waren durch die AVR Energie GmbH (AVR) an 
Kunden, im Folgenden „Käufer“ genannt.   
1.2 Es gelten ausschließlich die Verkaufsbedingungen der AVR 
Energie GmbH. Entgegenstehenden oder von den 
Verkaufsbedingungen der AVR abweichenden Bedingungen des 
Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen.  
1.3 Die Angebote der AVR sind bis zum Vertragsschluss 
freibleibend. Eine Auftragsbestätigung erfolgt in Textform.  
1.5 AVR behält sich an allen Abbildungen, Zeichnungen, 
Kalkulationen und sonstigen Unterlagen das Eigentums- und 
Urheberrecht vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen 
Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer 
Weitegabe an Dritte bedarf der Käufer der ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung der AVR.  
1.6. Sofern in diesen AGB von „Verbrauchern“ die Rede ist, sind 
dies natürliche Personen, bei denen der Zweck der Bestellung 
nicht einer gewerblichen, selbstständigen oder freiberuflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann. „Unternehmer“ sind 
dagegen natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige 
Personengesellschaften, die zu gewerblichen, selbstständigen 
oder freiberuflichen Zwecken bestellen. 
 
2. Umfang der Leistungspflicht 
2.1 Liefertermine sind unverbindlich, es sei denn, sie sind 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden.  
2.2 Aus der Übergabe von Unterlagen an den Käufer 
(Produktangaben, Merkblätter etc.) folgt weder eine 
Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantie. 
Beschaffenheitsvereinbarungen oder Beschaffenheitsgarantien 
müssen schriftlich zwischen den Parteien vereinbart werden.  
2.3 AVR ist berechtigt, Dritte mit der Erfüllung der übernommen 
Pflichten zu beauftragen. Die Verpflichtung zur Lieferung durch 
die AVR entfällt, wenn diese selbst nicht richtig und rechtszeitig 
beliefert wird. 
2.4 Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er 
schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist AVR berechtigt, 
den ihr insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten. 
2.5 Sofern die Voraussetzungen von Abs. (4) vorliegen, geht die 
Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Käufer über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug 
geraten ist. 
 
3. Gefahrenübergang - Verpackungskosten 
3.1 Wird die Ware auf Wunsch des Unternehmers an diesen 
versandt, so geht mit der Absendung an den Unternehmer, 
spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des 
zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der 
Ware auf den Unternehmer über. Dies gilt unabhängig davon, ob 
die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die 
Frachtkosten trägt. 
3.2 Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware beim 
Versendungskauf mit der Übergabe der Ware an den 
Verbraucher oder einen von ihm bestimmten Empfänger über. 
Das gilt unabhängig davon, ob der Versand gesichert erfolgt 
oder nicht.  
3.3 Sofern der Käufer es wünscht, wird die AVR Energie GmbH 
die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die 
insoweit anfallenden Kosten trägt der Käufer. 
3.4 AVR ist zu Teilleistungen berechtigt, wobei dem Käufer 
hierdurch keine zusätzlichen Kosten entstehen. Bei 
Teilleistungen gelten hinsichtlich des Gefahrübergangs Abs. (1) 
und (2) entsprechend. 
 
4. Preise - Zahlungsbedingungen 
4.1 Die Verkaufspreise verstehen sich inklusive Umsatzsteuer. In 
den Verkaufspreisen sind Liefer- und Versandkosten nicht 
enthalten, sofern im Angebot von AVR nichts anderes geregelt 
ist. Sollte AVR in der Zeit zwischen Vertragsschluss und 
Lieferung ihre Preise für das zu liefernde Produkt oder die 
Zahlungsbedingungen allgemein ändern, so ist AVR berechtigt,  
 

 
 
 
 
 
die am Liefertag gültigen Preise oder Zahlungsbedingungen 
anzuwenden. 
4.2 Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher 
Vereinbarung. 
4.3 Sofern sich aus dem Angebot oder der der 
Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis 
innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.  
Bei Zahlungsverzug des Käufers ist AVR berechtigt, Zinsen und 
Ersatz des sonstigen Verzugsschadens gem. § 288 BGB zu 
verlangen; weitergehende Ansprüche werden hierdurch nicht 
berührt. Ab der 1. Mahnung ist de AVR berechtigt, von dem 
Käufer Mahngebühren in Höhe von 5,00 € je Mahnung zu 
fordern. Diese wird auf die Schadenspauschale gem. § 288 Abs.  
5 S. 1 BGB angerechnet, deren Geltendmachung durch die 
vorliegende Regelung nicht berührt wird.  
4.4 Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von 
AVR anerkannt worden sind.  
 
5. Gewährleistung 
5.1 Soweit die in Prospekten, Anzeigen und sonstigen 
Angebotsunterlagen enthaltenen Angaben nicht von der AVR 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind, sind die 
dort enthaltenen Abbildungen oder Zeichnungen nur annähernd 
maßgebend. 
5.2 Die Mängelansprüche des Käufers richten sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Die AVR ist jedoch berechtigt, die 
vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn 
sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die 
andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den 
Käufer ist.  
 
6. Haftungsbeschränkung 
Weitergehende als in Ziff. 5 vorgesehene 
Schadensersatzansprüche des Käufers, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere wegen der Verletzung von Pflichten 
aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht in den Fällen des Vorsatzes, der 
groben Fahrlässigkeit oder wegen der verschuldeten Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit, die auf einer fahrlässigen 
oder vorsätzlichen Pflichtverletzung der AVR, eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen.  
Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypisch 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder für Körperschäden, wegen der 
Verletzung des Lebens oder der Gesundheit gehaftet wird. Es 
wird vermutet, dass der vertragstypisch vorhersehbare Schaden 
in diesem Fall der Höhe des Preises der Leistung entspricht.  

 
7. Eigentumsvorbehalt 
7.1 Die AVR behält sich das Eigentum an der Ware bis zur 
vollständigen Kaufpreiszahlung vor.  
7.2 Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu 
behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
erforderlich sind, muss der Käufer diese auf eigene Kosten 
rechtzeitig durchführen. 
 
8. Sicherheiten 

Bei begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Käufers 
oder bei Zahlungsverzug, kann die AVR, vorbehaltlich 
weitergehender Ansprüche, eingeräumte Zahlungsziele 
widerrufen sowie weitere Lieferungen von der Einräumung 
sonstiger Sicherheiten abhängig machen.  
 
9. Höhere Gewalt 

Sollten Ereignisse und Umstände, deren Eintritt außerhalb des 
Einflussbereiches der AVR Energie GmbH liegen die 
Verfügbarkeit der Ware reduzieren, so dass die AVR Energie 
GmbH ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllen kann, ist 
die AVR Energie GmbH für die Dauer der Störung und im 
Umfang ihrer Auswirkungen von ihrer vertraglichen 
Verpflichtungen entbunden und nicht verpflichtet, die Ware bei 
Dritten zu beschaffen.  
Dauern diese Ereignisse länger als 3 Monate, ist AVR berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten. 
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10. Verbraucherstreitbeilegungsgesetz §36 VSBG 
An Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle nimmt die AVR Energie GmbH nicht teil.   
 
11. Gerichtsstand - Erfüllungsort 
11.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die 
Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
11.2 Sofern der Käufer Unternehmer ist, ist Erfüllungsort und 
Gerichtsstand für alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Ansprüche, die aus diesem Vertrag entstehen, Sinsheim. 
 
12. Schriftform und Salvatorische Klausel 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so 
bleiben die übrigen Vertragsbestimmungen gleichwohl wirksam. 
Die Vertragsparteien sind verpflichtet, eine unwirksame 
Vertragsbestimmung nach Treu und Glauben durch eine solche 
Bestimmung zu ersetzen, die dem Zweck der unwirksamen 
Bestimmung am nächsten kommt. Ist dies nicht möglich, tritt die 
gesetzliche Regelung an die Stelle der unwirksamen 
Bestimmung. 
 
 
13. Widerrufsrecht und Widerrufsbelehrung 
Bei außerhalb von Geschäftsräumlichkeiten von AVR 
geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen haben 
Verbraucher als Käufer das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne 
Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
(Fernabsatzverträge sind Verträge, bei denen AVR oder eine in 
seinem Namen oder Auftrag handelnde Person und der 
Verbraucher als Käufer für die Vertragsverhandlungen und den 
Vertragsschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel 
verwenden, es sei denn, dass der Vertragsschluss nicht im 
Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder 
Dienstleistungssystems erfolgt. Fernkommunikationsmittel sind 
alle Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum 
Abschluss eines Vertrags eingesetzt werden können, ohne dass 
die Vertragsparteien gleichzeitig körperlich anwesend sind, wie 
Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über den 
Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk 
und Telemedien). 
 
Widerrufsbelehrung 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem 
Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat und bei 
Teilsendungen an dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte 
Teilsendung oder das letzte Teilstück in Besitz genommen 
haben bzw. hat.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns AVR Energie 
GmbH, Dietmar-Hopp-Str. 8, 74889 Sinsheim mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, 
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.  
 
Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 
von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie 
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet.  
 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 
Widerruf dieses Vertrages unterrichten an uns zurückzusenden 
oder zu übergeben.  

 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware.  
 
Muster-Widerrufsformular  
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie 
bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück) 
 
 
An AVR Energie GmbH, Dietmar-Hopp-Str. 8,74889 
Sinsheim , Telefax: (+)49 - 7261 / 931-7035, E-Mail: 
info@avr-energie.de 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) 
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Waren (*)/ 
 
— Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
  
— Name des/der Verbraucher(s)  
 
— Anschrift des/der Verbraucher(s)  
 
 
 
 
— Datum  
 
(*) Unzutreffendes bitte streichen 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
 
B. Zusatzbedingungen für Unternehmer 
1.1 Die nachfolgenden Zusatzbedingungen gelten für 
Unternehmer. „Unternehmer“ sind natürliche oder juristische 
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die zu 
gewerblichen, selbstständigen oder freiberuflichen Zwecken 
bestellen. Diese Verkaufsbedingungen in der zum jeweiligen 
Vertragsschluss geltenden Fassung gelten auch für alle 
zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer, soweit es sich um 
Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt, ohne dass es eines 
erneuten Hinweises auf die Verkaufsbedingungen bedarf. 
1.2 Bei Widersprüchen zu den vorgenannten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der AVR gelten ausschließlich die 
Zusatzbedingungen für Unternehmer für Unternehmer. 
 
2. Preise - Zahlungsbedingungen 
Die Verkaufspreise verstehen sich, soweit nichts anderes in 
Textform vereinbart worden ist, als Nettopreise.  
 
3. Gewährleistung 
3.1 Mängelansprüche des Unternehmers setzen voraus, dass 
dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- 
und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
Die Untersuchungs- und Rügeobliegenheit gem. § 377 HGB gilt 
auch für den Käufer, der kein Kaufmann im Sinne des Gesetzes 
ist.  
3.2 Erkennbare Mängel sind von dem Unternehmer der AVR 
innerhalb von 14 Tagen anzuzeigen. Nicht erkennbare Mängel 
sind AVR unverzüglich nach Entdeckung anzuzeigen. Äußerliche 
Schäden der Verpackung sind in den 
Lieferpapieren/Frachtunterlagen zu vermerken bzw. dem 
Spediteur anzuzeigen und AVR unverzüglich anzuzeigen.  
3.3 Fristgerecht angezeigte Mängel werden nach Wahl der AVR, 
unter Berücksichtigung des Interesses des Käufers, entweder 
beseitigt oder es wird eine mangelfreie Ware nachgeliefert. 
Soweit eine Mangelbeseitigung oder Nachlieferung den Mangel 
nicht beseitigen kann, stehen dem Käufer nach einer 
Fristsetzung von mindestens 14 Tagen, die gesetzlichen 
Mängelrechte zu.  
Ansprüche des Käufers nach § 439 Absatz 2 S. 1 BGB sind 
ausgeschlossen, es sei denn, AVR hat den Mangel zu vertreten. 
§§ 445a, 445b, 478 BGB bleiben unberührt. 
 
4. Eigentumsvorbehalt 
4.1 AVR behält sich das Eigentum an der Kaufsache bis zur 
vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen vor. Bei 
vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, ist AVR berechtigt, die Kaufsache 
zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch 
AVR liegt ein Rücktritt vom Vertrag. AVR ist nach Rücknahme 
der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der 
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers — 
abzüglich angemessener Verwertungskosten — anzurechnen. 
4.2 Hat der Käufer den Kaufpreis der gelieferten Waren bezahlt, 
sind jedoch weitere Verbindlichkeiten aus der Geschäfts-
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beziehung mit AVR von dem Käufer noch nicht vollständig 
bezahlt, behält sich AVR darüber hinaus das Eigentum an den 
gelieferten Waren bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher 
Verbindlichkeiten vor.  
4.3 Der Käufer ist berechtigt, über die im Eigentum der AVR 
stehenden Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, 
solange er seinen vertraglichen Verpflichtungen nachkommt. Alle 
Forderungen aus dem Verkauf der Waren, an denen sich AVR 
das Eigentum vorbehalten kann, tritt der Käufer bereits zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit AVR an diese ab. Sofern 
AVR im Falle der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung 
Miteigentum erworben hat, erfolgt die Abtretung im Verhältnis 
des Wertes der von der AVR unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferten Waren zum Wert der im Vorbehaltseigentum Dritter 
stehenden Waren. AVR verpflichtet sich jedoch, die Forderung 
nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere 
kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist 
oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so kann 
AVR verlangen, dass der Käufer AVR die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
4.4 Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den 
Käufer wird stets für AVR vorgenommen. Wird die Kaufsache mit 
anderen, der AVR nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, 
so erwirbt die AVR das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.  
Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen 
das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 
4.5 Wird die Kaufsache mit anderen, AVR nicht gehörenden 
Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt AVR das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der 
Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen 
ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer AVR anteilmäßig 
Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für AVR. 
4.6 Übersteigt der Wert der Sicherheiten nicht nur kurzfristig die 
Forderungen der AVR um mehr als 10% bezogen auf den 
Schätzwert des Sicherungsguts, ist AVR auf Verlangen des 
Käufers oder eines durch die Übersicherung von AVR 
beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten 
nach Wahl von AVR verpflichtet.  
4.7 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der 
Käufer dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen, damit AVR Klage 
gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der 
Lage ist, AVR gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer 
Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den 
entstandenen Ausfall. 
 
5. Verjährung 

5.1 Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter 
Ablieferung der von AVR gelieferten Ware bei dem Käufer.  
5.2 Anstelle der Einjahresfrist gelten in den folgenden Fällen die 
gesetzlichen Verjährungsfristen: 
a) im Falle der Haftung wegen Vorsatzes oder des arglistigen 
Verschweigens eines Mangels, 
b) im Falle der fahrlässigen Verletzung einer 
vertragswesentlichen Pflicht von AVR, allerdings begrenzt auf 
den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren 
Schaden, 
c) für Ansprüche gegen AVR wegen der Mangelhaftigkeit einer 
Ware, wenn sie entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise 
für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen 
Mangelhaftigkeit verursacht hat, 
d) für Ansprüche wegen Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
fahrlässigen Pflichtverletzung der AVR oder einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen der AVR beruhen, 
e)für Ansprüche wegen sonstiger Schäden, die auf einer grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung der AVR oder auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der AVR 
beruhen, 
f) im Falle des Weiterverkaufs der Waren an einen Verbraucher 
als Endkunden; in diesem Fall gelten §§ 445a, 445b, 478 BGB. 
5.3 Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist die Zustimmung der 
AVR einzuholen. 

 


